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Editorial
Über mehrere Wochen, ja Monate war
die Kinder- und Jugendhilfe in erhöh-
ter Alarmbereitschaft, stand doch mit-
unter nichtweniger als ihre bundesein-
heitliche Rechtsgrundlage auf dem
Spiel, sprich: auf der Agenda der Fö-
deralismuskommission. Zum Schluss
ist die Kommission (zumindest vorläu-
fig) gescheitert. Folglich bleibt zwi-
schen Bund und Ländern für die Ju-
gendhilfe vorerst alles beim Alten. Ge-
wissermaßen aus erster Hand ist in
dieser Ausgabe ein Kommentar hierzu
von Reinhard Wiesner, Herausgeber
einer der zentralen SGB VIII-Kommen-
tare, nachzulesen.
Im Schatten der sich zuspitzenden Fö-
deralismusdebatte und ihrer mögli-
chen Folgen für die Jugendhilfe hat
das Tagesbetreuungsausbaugesetz
(TAG) seinen vorgezeichneten parla-
mentarischen Weg genommen. Die
letz ten Akte: Am 15. Dezember
schloss der Vermittlungsausschuss
das entsprechende Verfahren ohne
Ergebnis ab. Zwei Tage später verwei-
gerte der Bundesrat die Zustimmung
und legte Einspruchein. Noch am glei-
chen Tag wurde das Gesetz im Bun-
destag mit der sog. Kanzlermehrheit
verabschiedet und wird nun nach Ver-
öffentlichung im Bundesgesetzblatt
im Januar 2005 in Kraft treten.
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Föderalismuskommission gescheitert
Kinder- und Jugendhilfegesetz bleibt Bundesgesetz
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Wie den Medien am vierten Adventswochenende zu entnehmen war, ist die Föderalis-
muskommission mit ihrem Auftrag, die Aufgaben von Bund und Ländern zu entflech-
ten, gescheitert. Das bedeutet jedenfalls zunächst: Entwarnung für die Kinder- und
Jugendhilfe.
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Bekanntlich war die (ausschließliche)
Gesetzgebungskompetenz für diesen
Bereich, die dem Bund bisher konkur-
rierend zu den Ländern und mit Sperr-
wirkung für diese zusteht (Art. 74 Abs.1
Nr. 7 GG), ein Objekt der Begierde der
Länder. Begründet wurde diese Forde-
rung unter dem Stichwort »ergänzende
öffentliche Leistungen im Bereich der
Bildung und Erziehung« mit der Nähe
der Kinder- und Jugendhilfe zum Bil-
dungsangebot für Kinder und Jugendli-
che, das die Länder auf Grund ihrer Kul-
turhoheit verantworten. Die Fachwelt
hat diese Option einhellig abgelehnt,
erwartet sie doch von einer Zuständig-
keit der Länder keinen Wettbewerb um
das beste Jugendhilferecht, sondern
Deregulierung und Standardabbau,
wie sie aktuelle Gesetzesinitiativen der
Länder bereits ankündigen. Die Unter-
schriftenaktionen und politischen Ap-
pelle haben am Ende immerhin dazu
geführt, dass sowohl SPD und GRÜNE
sowie die Bundesregierung eine Kom-
petenzverschiebung zu den Ländern
ausdrücklich abgelehnt haben.

Der Bund regelt im Rahmen seiner
Gesetzgebungskompetenz aber nicht
nur Aufgaben der Kinder- und Jugend-
hilfe, sondern er bestimmt auch – mit
Zustimmung des Bundesrates – die
Einrichtung von Behörden (Art. 84 Abs.
1 GG). Dazu zählt zum einen die unmit-
telbare Zuweisung von Aufgaben an
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten als örtliche Träger der Jugendhilfe
(§ 69 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII), zum an-
deren aber auch die Verpflichtung, zur
Wahrnehmung der Aufgaben bei den
örtlichen Trägern Jugendämter, bei den
überörtlichen Trägern Landesjugend-
ämter einzurichten (§ 69 Abs. 3 SGB
VIII) und diese Behörden zweigliedrig
zu organisieren (§ 70 SGB VIII).

Hier waren nach dem letzten Stand
der Verhandlungen in der Kommission
Änderungen zu erwarten. Zwar sollte
der Bund einerseits künftig die Einrich-

tung von Behörden ohne die Zustim-
mung des Bundesrates regeln können,
andererseits sollten die Länder aber
ein so genanntes Zugriffsrecht und da-
mit jederzeit die Möglichkeit erhalten,
von der bundesrechtlichen Vorgabe
abzuweichen. Ein solches Zugriffs-
recht hätte den Ländern die Möglich-
keit eröffnet, die Wahrnehmung der
Aufgaben auf der örtlichen Ebene an-
ders zu regeln als das Bundesrecht
oder sie auch schlicht der Organisa-
tionshoheit der einzelnen kommunalen
Gebietskörperschaften zu erlassen.
Diese Regelung hätte nicht nur das
Ende des Jugendamtes, sondern auch
das Ende des Jugendhilfeausschus-
ses mit seiner spezifischen Zusam-
mensetzung bedeutet. Schließlich soll-
te der Bund künftig Gesetze mit Kos-
tenfolgen für die Länder und/oder
Kommunen nur noch mit Zustimmung
des Bundesrates erlassen dürfen, was
bisher – siehe Tagesbetreuungsaus-
baugesetz – nicht erforderlich war.

Zieht man ein kurzes Resümee,
dann wird man sagen können, dass für
die Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe der Status quo allemal
besser ist als es die zu erwartenden
Beschlüsse der Föderalismuskommis-
sion gewesen wären. Andererseits
wäre es sicherlich gefährlich, jetzt die
Hände in den Schoß zu legen und sich
in Sicherheit zu wiegen. Die Länder
werden nicht nur weitere Initiativen im
Bundesrat zur Zuständigkeitslocke-
rung und zum Leistungsabbau in der
Jugendhilfe einbringen, auch die De-
batte über die Aufgabenverteilung zwi-
schen Bund und Ländern wird über
kurz oder lang weiter geführt werden.
Deshalb heißt es nicht nur wachsam
sein, sondern auch die fachpolitischen
Positionen und Argumente weiter zu
schärfen, um auch auf künft ige
politische Debatten Einfluss nehmen
zu können.

Reinhard Wiesner, BMFSFJ
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Schwerpunktthemen

Empirisch nachvollziehbar nehmen die Anteile des institutionell organisierten Aufwachsens – nicht zuletzt organisiert durch die Kin-
der- und Jugendhilfe – für junge Menschen und deren Familien zu (vgl. Deutscher Bundestag 2002). Speziell mit dem Instrument der
Hilfen zur Erziehung leistet die Kinder- und Jugendhilfe als Sozialisationsagentur neben Schule und Familie einen wichtigen Beitrag,
um die Erziehung in der Familie qualifiziert zu unterstützen, zu ergänzen oder ggf. auch zu ersetzen. Seit In-Kraft-Treten des SGB
VIII, also seit nunmehr fast 14 Jahren, ist entsprechend eine kontinuierliche Zunahme des Leistungsvolumens zu konstatieren, was
insbesondere auf die ambulanten Leistungen zurückzuführen ist (vgl. Fendrich/Pothmann 2003). Setzt sich dieser Trend auch mit den
Daten des Jahres 2003 weiter fort oder zeichnen sich möglicherweise strukturelle Veränderungen in diesem zweitgrößten Arbeitsfeld
der Kinder- und Jugendhilfe ab?

Zunahme der Neufälle – eine
Folge der ›Ambulantisierung‹
Im Jahr 2003 wurden insgesamt 91.836
Hilfen zur Erziehung gem. §§ 29 bis 35
SGB VIII gewährt. Das sind 1.229 Hilfen
(+1,4%) mehr als noch im Jahr 2002
(vgl. Tab. 1). Differenziert man die Ent-
wicklung nach den beiden Leistungs-
segmenten – den ambulanten Hilfen
und den Fremdunterbringungen bzw.
den stationären Maßnahmen – zeigen
sich jedoch unterschiedliche Trends.
So geht die Zunahme neu gewährter
Hilfen im Jahr 2003 auf den ambulanten
Bereich zurück. Insgesamt ist für dieses
Leistungssegment ein Zuwachs von
nicht ganz 2.600 Fällen gegenüber
2002 festzustellen (+5,0%), während
s ich d ie Zah l de r e inge le i te ten
Fremdunterbringungen um über 1.300
reduziert hat (-3,5%).

Die Zunahme der ambulanten Hilfen
geht jedoch nicht auf alle Hilfearten zu-
rück. In erster Linie wird diese Entwick-
lung getragen durch die Zunahme bei
der sozialpädagogischen Familienhil-
fe, der SPFH (+8,2%), den Erziehungs-
beistandschaften (+7,0%) sowie den
Maßnahmen der sozialen Gruppenar-
beit (+4,7%).

Ebenfalls zugenommen haben die
Neufälle bei der Tagesgruppenerzie-
hung, nachdem sie – wenn auch nur in

geringem Maße – zwischen 2001 und
2002 noch zurückgegangen sind. Das
Plus von 1,7% von 2002 auf 2003 ist vor
dem Hintergrund eines sich derzeit neu
konstituierenden Verhältnisses von Ju-
gendhilfe und Schule und die damit
einhergehende zunehmende Konkur-
renzsituation nicht unbedingt zu erwar-
ten gewesen. Man wird allerdings ab-
warten müssen, wie lange sich der
nunmehr seit Ende der 1990er-Jahre
konsolidierende Trend für die Tages-
gruppenerziehung – seit 1999
schwankt das Volumen der jährlich neu
begonnenen Hilfen zwischen knapp
7.700 und etwas mehr als 7.900 – noch
weiter fortsetzen wird.

Jede dritte Hilfeplanung endet
mit Heimerziehung
Im Gegensatz zu den ambulanten Hil-
fen wurde für die Fremdunterbringun-
gen zwischen 2002 und 2003 ein Rück-
gang um3,5%deutlich (vgl. Tab.1).Die-

se Entwicklung geht zurück auf die
Heimerziehung. Während bei der Voll-
zeitpflege im benannten Zeitraum rund
200 Fäl le mehr gezähl t wurden
(+2,1%), ging die Zahl der Neufälle in
der Heimerziehung und den sonstigen
betreuten Wohnformen um ca. 1.500
zurück (-5,4%). Dies ändert allerdings
nichts an der Tatsache, dass eine Maß-
nahme gem. § 34 SGB VIII in 30% aller
Fälle das Ergebnis der Hilfeplanung ist.
Damit ist die Heimerziehung nach wie
vor mit Abstand die am häufigsten ge-
währte Hilfe, gefolgt von der SPFH und
den Erziehungsbeistandschaften.

Rückgang der Hilfen für Kinder?
Unterscheidet man die Neufälle nach
dem Alter der jungen Menschen – hier-
bei können die Angaben zur SPFH
nichtweiter berücksichtigtwerden –, so
wurden 2003 für die unter 12-Jährigen
rund 1.100 Hilfen weniger gewährt als
noch 2002 (-18,5%). Dies ist sowohl auf

Anstieg der Neufälle1 bei den Hilfen zur Erziehung

Leistungssegment/Hilfeart
Neufälle in

2002
Neufälle in

2003

Entw. zw.
2002 und

2003 (in %)

Spektrum d.
Neufälle (%)

2002

Spektrum d.
Neufälle (%)

2003

Hilfen zur Erziehung insg. 90.607 91.836 +1,4 100,0 100,0

Ambulante Hilfen 51.853 54.423 +5,0 57,2 59,3

Soziale Gruppenarbeit 8.488 8.890 +4,7 9,4 9,7

Erziehungsbeistandschaft. 11.210 11.998 +7,0 12,4 13,1

Betreuungshilfen 5.558 5.653 +1,7 6,1 6,2

SPFH1 16.838 18.213 +8,2 18,6 19,8

Tagesgruppe 7.743 7.876 +1,7 8,5 8,6

ISE 2.016 1.793 -11,1 2,2 2,0

Fremdunterbringung 38.754 37.413 -3,5 42,8 40,7

Vollzeitpflege 10.087 10.302 +2,1 11,1 11,2

Heimerz., betreut. Wohnf. 28.667 27.111 -5,4 31,6 29,5

Tab. 1: Gewährungspraxis zu den Hilfen zur Erziehung nach Leistungsarten (Deutsch-
land; 2002 und 2003; Angaben abs. und in %)

1 Bei der SPFH (sozialpädagogische Familienhilfe) wird die Zahl der Neufälle und nicht die Anzahl der
in diesen Familien lebenden Kinder berücksichtigt.

Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 2002 und 2003 – Erzieherische Hilfen; eigene
Berechnungen

1 Der Begriff der Neufälle steht hier und im Folgen-
den für die innerhalb eines Jahres begonnenen Hil-
fen zur Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII einschließ-
lich der Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB
VIII. Folglich ist es im Sinne der statistischen Erfas-
sung unerheblich, ob der junge Mensch oder die
betroffene Familie zum ersten oder zum wiederhol-
ten Male eine Hilfe in Anspruch nimmt. Nicht be-
rücksichtigt werden können die Maßnahmen gem.
§ 27,2 SGB VIII einerseits – diese Hilfen werden im
Rahmen der amtlichen Statistik nicht erfasst (vgl.
KomDat 2/02) – sowie die Erziehungsberatungen
(§ 28 SGB VIIII), da hier nur die innerhalb eines Jah-
res beendeten Maßnahmen seitens der Statisti-
schen Landesämter erhoben werden.
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die Altersgruppe der 3- bis unter 6- als
auch auf die der 9- bis unter 12-Jähri-
gen zurückzuführen. Weitaus modera-
ter waren hingegen die Rückgänge für
die 6- bis unter 9- (-2,6%) sowie die un-
ter 3-Jährigen (-1,0%) (vgl. Abb. 1).

Hier von einem größer werdenden
›blinden Fleck‹ in der Wahrnehmung
der Sozialen Dienste auszugehen, geht
wohl an der Jugendhilfewirklichkeit vor-
bei. Vielmehr deuten sowohl die Zu-
nahme der SPFH als auch ein Anstieg
bei der Erziehungsberatung in dieser
Altersgruppe auf das Gegenteil hin.
Möglicherweise kommt gerade für die-
se Altersgruppe, legt man Erfahrungs-
berichte von Jugendämtern zu Grunde
(vgl. z.B. IKO-VR 2002), hinzu, dass die
Antworten der Kinder- und Jugendhilfe
vor Ort auf die entsprechenden Erzie-
hungs- und Sozialisationsschwierigkei-
ten vielfältiger werden und sich mögli-
cherweise weniger als bisher auf das
Leistungsspektrum der Hilfen zur Er-
ziehung beziehen.

Mehr Neufälle bei Jugendlichen
und jungen Volljährigen
Im Gegensatz zu den unter 12-Jährigen
nahm die Zahl der Neufälle sowohl in
der Altersgruppe der 15- bis unter
18-Jährigen als auch bei den jungen
Volljährigen zu (vgl. Abb. 1). Es erhöhte
sich somit zum einen die quantitative
Bedeutung der Hauptklientel – nicht
ganz ein Drittel der Neufälle entfallen,
die SPFH unberücksichtigt, auf diese
Gruppe. Zum anderen wurden bei den
über 18-Jährigen vermehrt Hilfen für
eine Klientel begonnen, für die das – an-
gesichts der Diskussionen in vielen
Kommunen sowie den Vorschlägen zur
Änderung der rechtlichen Grundlagen –
nicht unbedingt zu erwarten war.

Gemeinsam ist der Entwicklung in
beiden Altersgruppen, dass diese je-
weils mit einem zunehmenden Einsatz
ambulanter Leistungen verbunden ist.
So wurden erstens 2003 in der Alters-
gruppe der 15- bis unter 18-Jährigen
rund 8% mehr Maßnahmen der sozia-
len Gruppenarbeit sowie nicht ganz
14% mehr Erziehungsbeistandschaf-
ten begonnen, während gleichzeitig
die Zahl der Neufälle im Rahmen der

Heimerziehung und der betreuten
Wohnformen nicht nur nicht weiter
anstieg, sondern sogar geringfügig zu-
rückging (-1%).

Ferner wurden im Jahr 2003 zwei-
tens 572 Hilfen für junge Volljährige
mehr gewährt als noch
2002 (+6,8%). Mehr als
zwei Drittel dieser Neu-
fälle entfielen allerdings
auf den ambulanten
Bereich und hier insbe-
sondere auf die Erzie-
hungsbeistandschaften
und die Betreuungshil-
fen. Insgesamt waren
von den 8.059 Neufäl-
len mehr als 70% am-
bulante Leistungen.

Über alte und neue
Antworten der
Kinder- und
Jugendhilfe
Fasst man die aktuellen Veränderungen
für die Neufälle bei den Hilfen zur Erzie-
hung zusammen, so kündigt sich eine
Umkehrung der bisherigen Zuwächse
genauso wenig an wie eine grundle-
gende Neuausrichtung des Hilfespek-
trums. D.h., auf Grund dieser Daten
spricht alles für eine weitere Zunahme
der Hilfen zur Erziehung bei einer
gleichzeitigen Stärkung der ambulan-
ten Leistungen. Dieser Trend gilt – wenn
auch in unterschiedlicher Ausprägung
– bei den unter 12-Jährigen und deren
Familien genauso wie bei den Jugendli-
chen und den jungen Volljährigen.

Ein Nachweis für neue Antworten
der Kinder- und Jugendhilfe auf Erzie-
hungs- und Sozialisationsschwierigkei-
ten jenseits der Hilfen zur Erziehung

kann anhand der aktuellen amtlichen
Daten zur Gewährungspraxis zumin-
dest nicht eindeutig erbracht werden.
Hier kommt die amtliche Statistik an die
Grenzen ihrer derzeitigen Möglichkei-
ten, zumal Leistungsdaten z.B. für
Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
oder auch der Familienbildung und -hil-
fe (vgl. auch KomDat 3/03) nicht vorlie-
gen. Immerhin lässt sich aber auf
Grund der rückläufigen Entwicklung bei
den jüngeren Jahrgängen vermuten,
dass zumindest für diese Altersgrup-
pen das Leistungsspektrum der Kin-
der- und Jugendhilfe vor Ort auch ver-
mehrt andere Angebote jenseits der
Hilfen zur Erziehung bietet.

Sandra Fendrich/Jens Pothmann

� Die Zahl der Neufälle bei den Hilfen
zur Erziehung ist zwischen 2002
und 2003 geringfügig gestiegen.

� Diese Entwicklung basiert jenseits
des Alters der jungen Menschen auf
einer weiteren Stärkung des ambu-
lanten Bereichs.

� Während in den älteren Jahrgängen
die Zahl der begonnenen Hilfen zu-
genommen hat, geht diese bei den
Jüngeren mitunter in erheblichem
Maße zurück.
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Abb. 1: Entwicklung der begonnenen Hilfen zur Erziehung
(ohne SPFH) nach Altersgruppen (Deutschland; 2002-2003;
in % sowie in Klammern das Fallzahlenvolumen 2003 abs.)

Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 2002 und 2003 –
Erzieherische Hilfen; eigene Berechnungen



MK
Jugen

dhilfe

13,2
9,6
-0,8

82,0

80,3

61,0

DAT

Heft 3/04

4

Fremdbeitrag

Was wissen wir über das, was wir tun?
Informationssysteme in der Kinder- und Jugendhilfe

Eine Kinder- und Jugendhilfe, die ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden will, braucht steuerungsrelevante Informationen. Inwie-
fern und zu welchen Themen Jugendämter über eigene Informationssysteme verfügen, ist wenig bekannt. Mangelndes Wissen über
das eigene Tun erschwert nicht nur die Steuerung nach Innen, sondern auch die Legitimation nach Außen. Die letzte Erhebung
(2003/2004) des Deutschen Jugendinstituts bei einer Stichprobe von Jugendämtern (n = 99) in Deutschland (vgl. Info-Kasten) enthält
Anhaltspunkte zu dem Vorhandensein von Informationssystemen. Zudem wurde der Frage nachgegangen, zu welchem Grad die da-
rin enthaltenen Daten unmittelbar für die Erhebungen der Kinder- und Jugendhilfestatistik verwendet werden können.
Ausstattung der Jugendämter
Vier Fünftel (81%) der Jugendämter ver-
fügen nach eigenen Angaben über ein
EDV-gestütztes System zur Dokumen-
tation der Fallbearbeitung und -kontrol-
le und/oder über eine interne Statistik zu
diesem Zweck. Oder anders herum:
Jedes fünfte Jugendamt (19%) kann
bislang nicht auf eine systematisierte
Datengrundlage in einer elektronischen
Form zurückgreifen.

Bei nahezu allen Jugendämtern, die
über eine systematisierte Falldoku-
mentation verfügen, enthält das Infor-
mationssystem Angaben zu den Fall-
zahlen und der jeweiligen Hilfeart so-
wie entsprechende personenbezoge-
ne Informationen zum/r Hilfeempfän-
gerIn (vgl. Tab. 1). Auch die Hilfedauer
wird häufig systematisch dokumen-
tiert, während der Anlass der Hilfe und
die Adresse der LeistungsempfängerIn
mit einem Anteil von etwa zwei Dritteln
deutlich seltener festgehalten wird.
Eine differenzierte Übersicht über die
Anlässe der Hilfen hat nicht nur eine
hohe legitimatorische Bedeutung, son-
dern kann – im Zeitverlauf betrachtet –
Hinweise darüber liefern, inwiefern Pro-
blemkonstellationen einem gesell-

schaftlichen Wandel unterliegen und
im Zusammenhang mit der Beurteilung
der Effektivität bestimmter Hilfeformen
bedeutsame Kontextinformationen zur
internen Steuerung liefern. Präzise In-
formationen zum Wohnort der Leis-
tungsempfängerInnen stellen wieder-
um in Hinblick auf eine sozialraum-
orientierte Planung und einen ebensol-
chen sozialpädagogischen Arbeitsan-
satz unverzichtbare Informationen dar.

Kostenerfassung
Die Kosten der Hilfen werden bei drei
Vierteln der Jugendämter mit einem In-
formationssystem systematisch doku-
mentiert. Speziell der Personaleinsatz
jedoch, als einer der wichtigsten Kos-
tentypen für die Jugendhilfe, ist nur bei
einem Fünftel der Jugendämter geson-
dert dokumentiert. Jugendämter kreis-
freier Städte und kreisangehöriger Ge-
meinden erfassen die Kosten der Hilfen
signifikant häufiger als Landkreisju-
gendämter. Dies ist mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf eine bessere techni-
sche Ausstattung sowie die prekärere
Finanzsituationder beiden Erstgenann-
ten zurückzuführen.

Kinder- und Jugendhilfestatistik
als ›Abfallprodukt‹
Da die Jugendämter nach § 102 SGB
VIII bezüglich der Bundesstatistik der
Kinder- und Jugendhilfe auskunfts-
pflichtig sind, stellt sich die Frage, in-
wiefern die Informationen der internen
Informationssysteme der Jugendämter
unmittelbar für die amtliche Statistik ver-

wendet werden können. Das Ziel der
amtlichen Statistiken ist es, Auswirkun-
gen und Fortentwicklungsbedarf der
gesetzlichen Regelungen der Kinder-
und Jugendhilfe zu ermitteln (vgl. § 98
SGB VIII). Damit unterscheidet sich die
Zielsetzung zumindest zunächsteinmal
nicht grundlegend von den Interessen
der auskunftspflichtigen Jugendämter.
So müsste es auch in ihrem Interesse
liegen, die Auswirkungen ihrer Praxis zu
dokumentieren und daraus Steue-
rungsbedarf abzuleiten.

Diese grundsätzlich vorliegende
Zielübereinstimmung führt – wie die Er-
gebnisse der DJI-Jugendamtsbefra-
gung zeigen – in der Praxis jedoch
nicht dazu, dass eine vollständige
Kompatibilität der Informationen der in-
ternen Informationssysteme mit der
Bundesstatistik vorliegt. Fast ein Viertel
(24%) der Jugendämter gibt an, dass
die Informationen des eigenen Infor-
mationssystems vollständig für die
Bundesstatistik verwendet werden
können. Weitere 58% geben eine teil-
weise vorhandene und 18% eine
fehlende Übereinstimmung an.

Je genauer die Informationen für die
Bundesstatistik dem eigenen Informa-
tionsbedarf der Jugendämter ange-
passt werden können und je stärker es
gelingt, die notwendigen Informationen
im Hilfeprozess gleichsam nebenher
zu produzieren, desto valider werden
auch die Daten der Jugendhilfestatis-
tik, da sie dann den Informationsbedarf
des Bundes und der Jugendämter ab-
decken. Über diese Verknüpfung ge-
lingt es, dem Datenbedarf überregio-
naler Ebenen (Bund und Länder) ge-
nauso gerecht zu werden wie dem der
kommunalen Ebene.
Eric van Santen, Deutsches Jugendinstitut

Die Erhebungen bei den Jugendämtern werden
alle drei bis vier Jahre seitens des Deutschen Ju-
gendinstituts von dem Projekt »Jugendhilfe und
sozialer Wandel – Leistungen und Strukturen«
durchgeführt und vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend mitfinan-
ziert. Anlage der Studie und die aktuellsten veröf-
fentlichten Ergebnisse sind in van Santen u.a.
(2003) beschrieben (vgl. auch www.dji.de).

Information Nennung

Fallzahlen 99%

Hilfeart 95%

Hilfedauer 87%

Kosten der Hilfe 77%

Anlass der Hilfe 68%

Adresse1 68%

Andere Informationen 26%

Personaleinsatz 19%

Tab. 1: Art der Information, die in den
Dokumentationssystemen enthalten sind

1 Adresse der LeistungsempfängerIn
Quelle: Jugendamtserhebung DJI 2003/2004
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Transferleistungen für
junge Menschen und
Familien im Vergleich
[tg] Vielfach wird in Zeiten knapper Kas-
sen von einer ›Kostenexplosion‹ im So-
zialwesen gesprochen. Doch was sich
genau dahinter verbirgt, wird vielfach
nicht exakt benannt. Aus der Perspekti-
ve der Chancengleichheit und optima-
len Förderung für alle Kinder sollten die-
se der öffentlichen Hand ›lieb und teuer‹
sein. Doch wie gestalten sich die Aus-
gaben für die Kinder- und Jugendhilfe
im Vergleich zu anderen Ausgabenfor-
men der öffentlichen Hand mit dem Fo-
kus auf Kinder und Familien?

Gemessen am Bruttoinlandspro-
dukt (BIP)1, sind im Jahr 2002 0,96%
dessen für die gesamte Kinder- und Ju-
gendhilfe aufgewandt worden. Diese
setzten sich zusammen aus einem An-
teil von 0,52% (10,2 Mrd. EUR) für die
Förderung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen und 0,44% für die ande-
ren Arbeitsfelder der Jugendhilfe. Wer-
den diese Ausgaben in Beziehung zu
familienpolitischen Transferleistungen
gesetzt, so entsprechen die 20,2 Mrd.
EUR der Kinder- und Jugendhilfe nur
etwa zu zwei Dritteln den Ausgaben,
die für Erziehungs- und Kindergeld zu-
sammen ausgegeben werden (29,2
Mrd. EUR). Den Löwenanteil machen

hierbei die Kindergeldzahlungen
mit 28,8 Mrd. EUR aus.

Im Vergleich der familienpoliti-
schen monetären Transferleis-
tungen des Bundes und der
dienstleistungsbezogenen Aus-
gaben der Kommunen wird deut-
lich, dass direkte und indirekte
Leistungen der öffentlichen Hand
primär monetäre Transferleistun-
gen sind. Auch die oftmals als
Zukunftsinvestition klassifizierten
Ausgaben für Kindertagesbe-
treuung stehen von der Priorität
her hinter anderen Ausgabenberei-
chen zurück. Möglicherweise sind es
aber gerade Investitionen in diesem
Bereich, die dazu beitragen, dass ein
Stück mehr soziale Gerechtigkeit im
Sinne von Chancengleichheit entsteht.

Rückgang der internatio-
nalen Adoptionen?
[sf] Adoptionen von Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Ausland haben
seit 1996 bundesweit von 642 Fällen auf
960 im Jahr 2002 zugenommen (vgl.
Abb. 1). Die aktuellen amtlichen Daten
weisen mit einer Zahl von 754 internatio-
nalen Adoptionen für 2003 einen Rück-
gang dieser Adoptionsform von mehr
als 200 Fällen (-21,5%) im Vergleich
zum Vorjahr aus. Dieser ist in erster Linie
auf die rückläufige Entwicklung bei den

Auslands-Fremdadoptionen zu-
rückzuführen, die mit aktuell 65%
den größten Anteil an den Aus-
landsadoptionen einnehmen.

Möglicherweise kann der
quantitative Rückgang vor dem
Hintergrund der veränderten
Rechtsgrundlagen des Adop-
tionsrechts durch das In-Kraft-Tre-
ten des Haager Adoptionsüber-
einkommens über den Schutz von
Kindern und die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der internationa-
len Adoption im Jahr 2002 gese-
hen werden. Im Rahmen des

Übereinkommens und der entspre-
chenden Ausführungsgesetze wurde
das Verfahren bei Auslandsadoptionen
vereinheitlicht, um mehr Rechtssicher-
heit in Bezug auf Wirksamkeit und An-

erkennung ausländischer Adoptions-
verfahren zu gewährleisten. Zum einen
führt die nun strengere Gesetzeslage
zu einer restriktiveren Handhabung
von Privatadoptionen. Zum anderen ist
davon auszugehen, dass die geänder-
te Rechtslage eine Umstellung von
den MitarbeiterInnen der Adoptions-
vermittlung erfordert, so dass Verfah-
ren unter Umständen länger dauern
können.

Dies allein erklärt aber noch nicht
den deutlichen Rückgang der interna-
tionalen Adoptionen, zumal, legt man
Aussagen von einigen zentralen Stel-
len der Auslandsadoptionsvermittlung
zu Grunde, bislang keine sinkende Be-
werberInnennachfrage zu erkennen
ist. Vielmehr liegt der Verdacht nahe,
dass ein nicht unerheblicher Teil des
Rückgangs auf ausbleibende Meldun-
gen an die Statistischen Landesämter
zurückzuführen ist. Unter Umständen
bleiben diese aus, weil abgeschlosse-
ne Auslandsadoptionen nun grund-
sätzlich an die Bundeszentralstelle für
Auslandsadoption (BZAA) gemeldet
werden müssen. Möglicherweise ist
die Notwendigkeit einer weiteren Mel-
dung zur amtlichen Statistik an die Sta-
tistischen Landesämter dadurch nicht
mehr offensichtlich.

Um Untererfassungen zukünftig
auszuschließen, scheint es ange-
bracht, über eine Änderung der Melde-
modalitäten von Auslandsadoptionen
an die Statistischen Landesämter,
möglicherweise unter stärkerer
Berücksichtigung der BZAA nachzu-
denken.

Kurz und prägnant
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Abb. 1: Entwicklung der internationalen Adoptio-
nen nach Adoptionsformen (Deutschl.; 1991-2003)

Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe,
versch. Jahrgänge – Adoptionen und sonstige Hilfen

1 Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Maß für die
wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in
einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der
im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen
(Wertschöpfung), soweit diese nicht als Vorleistun-
gen für die Produktion anderer Waren bzw. Dienst-
leistungen verwendet werden (www.destatis.de/
presse/deutsch/abisz/a_bis_z.htm).
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Abb. 1: Ausgaben für die Kinder- u. Jugendhilfe im
Vergleich zu anderen sozial- u. familienpolitischen
Leistungen (Angaben in % bezogen auf das BIP)

Quelle: BfA 2003; DJI 2004; StaBa 2003; eig. Berechn.
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Notizen

Literatur zur KJH-Statistik

Das Land Baden-Württemberg hat im
September diesen Jahres einen Geset-
zesentwurf zum Bürokratieabbau ein-
gebracht. Dieser sieht u.a. auch die Än-
derung des SGB VIII bezogen auf eine
Streichung der §§ 98 bis 103 zur Kinder-
und Jugendhilfestatistik vor. Hiermit
hätte die Kinder- und Jugendhilfe einen
zentralen Baustein der empirischen
Dauer- und Selbstbeobachtung verlo-
ren. Gekommen ist es hierzu allerdings
nicht. In der Plenarsitzung des Bundes-
rates am 26.11.2004 ist der Gesetzes-
entwurf in einer überarbeiteten Fassung
ohne die Passagen zur amtlichen Kin-
der- und Jugendhilfestatistik (Bundes-
ratsdrucksache 709/2/04) eingebracht
und verabschiedet worden.

Die Themen frühkindliche Bildung, Er-
ziehung und Betreuung stehen seit lan-
gem im Mittelpunkt öffentlichen Interes-
ses. Das Deutsche Jugendinstitut hat
mehrere Fachforen initiiert, auf denen
aktuelle und brisante Fragen zu diesen
Problemfeldern mit ExpertInnen aus
Wissenschaft, Politik und Trägerverei-
nen erörtert werden. Die Beiträge und
Diskussionen der Fachforen werden in
der Reihe ›DJI-Fachforum Bildung und
Erziehung‹ veröffentlicht.

Die Publikation zum ersten Fachfo-
rum, auf dem das Thema ›Was kostet
ein Kindergartenplatz?‹ unter verschie-
denen Aspekten erörtert wurde, ist be-
reits veröffentlicht. Die Veröffentlichung
illustriert nicht nur die Vielschichtigkeit
der Debatte, sondern vermittelt auch,
wie schwierig der Weg zu einer ›ratio-
nalen‹ Finanzierungspolitik ist. Der
zweite Band mit dem Titel ›Tagespflege

zwischen Markt und Familie‹ wird in
den nächsten Wochen erscheinen.

Der Autor legt mit dieser Publikation ein
Grundlagenwerk für die Lehre im jun-
gen Fachgebiet der Sozialinformatik
vor. Aber dieser Band ist nicht nur für
Studierende geeignet, sondern enthält
auch viele wichtige und pragmatische
Hinweise für die Praxis der Kinder- und
Jugendhilfe. Im Kapitel 5 (IT-Manage-
ment) wird z.B. ausführlich dargelegt,
was alles bei der Anschaffung und Ein-
führung von elektronischen Informa-
tionssystemen in Jugendämtern bzw.
sozialen Organisationen berücksichtigt
werden muss. Mehrere Checklisten
sind äußerst hilfreich, damit beim
Implementationsprozess nicht wichtige
Zwischenschritte übersehen werden.

Statistische Ämter

Bei
der Erhebung der Tageseinrichtungen
für Kinder kam es in NRW Ende 2002 zu
einer Untererfassung, bei der ca. 7%
der Einrichtungen nicht berücksichtigt
wurden. Inzwischen wurden die Anga-
ben nach erhoben, so dass ein vollstän-
diges amtliches Ergebnis zu den Ein-
richtungs-, Platz- und Personalzahlen in
diesem Bereich vorliegt.

Eckdaten für NRW zum 31.12.2002
sind: 9.313 Einrichtungen; 75.747 täti-
ge Personen; insgesamt 604.364 Plät-
ze, 10.867 für unter 3-Jährige, 550.432
Plätze für 3-Jährige bis zum Schulein-
tritt und Plätze für 43.065 Hortkinder.
Die Versorgungsquote beläuft sich so-
mit auf 2,1% für unter 3-Jährige, für Kin-
dergartenkinder bei der Berücksichti-
gung von 3,5 Jahrgängen auf 84,6%
und bei der Berücksichtigung von 3
Jahrgängen auf 99,2%. Die Versor-
gungsquote für Hortkinder (6,5- bis un-
ter 10-Jährige) liegt bei 6,4%. Durch
diese Korrektur wurde eine hohe Über-
einstimmung mit den jährlichen Mel-
dungen gem. § 47 SGB VIII erreicht, so
dass jetzt von einem zuverlässigen
Ergebnis ausgegangen werden kann.

Deutscher Bundesrat (Hrsg.): Geset-
zesantrag des Landes Baden-Würt-
temberg. Entwurf eines Gesetzes
zum Bürokratieabbau. Drucksache
709/04 vom 16.09.2004, Berlin 2004.

Kreidenweis, H.: Sozialinformatik, Ba-
den-Baden 2004.

DJI-Fachforum Bildung und Erzie-
hung – Band 1: Diller, A./ Leu, H.R./
Rauschenbach, Th.: Kitas und Kos-
ten. Die Finanzierung von Kinderta-
geseinrichtungen auf dem Prüfstand,
München 2004.


